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DIESE AUSGABE:

Vorwort Bürgermeister

Wahlservice zur NRW 2017

Abholung Häckselgut

VOR Schulbus

Ausschreibung Kindergartenas-

sistentin

FF-Siegenfeld

FF-Heiligenkreuz

Ferienspiel 2017

Wasserzähler frostsicher

Dorferneuerung Heiligenkreuz

„Tag des Waldes“

Sperrmüllsammlung

Wasserablesung

Lourdes-Grotte

Am 14. August 2017 wurde die neue Lourdes-Grotte in der Naturfelswand
neben dem Schüttkasten im Rahmen eines großen Glaubensfestes vom
Apostolischen Nuntius in Österreich Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen
feierlich gesegnet. Etwa 1000 Menschen, darunter auch Gemeindevertre-
ter, die Feuerwehr und Musikkapelle Heiligenkreuz, sind zu diesem ein-
drucksvollen Fest gekommen.
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Liebe Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürger!

Ein sehr heißer Sommer geht zu Ende und der Herbst zieht langsam ins
Land. Ferien und Urlaub sind vorbei und es ist wieder an der Zeit, Sie über
laufende Gemeindeangelegenheiten zu informieren:

Am 28. September werden nach nur 2 Jahren Bauzeit die
18 Eigentumswohnungen in Preinsfeld an ihre Besitzer
übergeben. Besonders erfreulich ist, dass sehr viele der
neuen Wohnungseigentümer Gemeindebürger oder 
ehemalige Gemeindebürger sind. Pater Severin, unser
Pfarrer, wird die Wohnungen einweihen. Anschließend ist
eine kleine Feier auf der Festwiese neben der Kapelle 
geplant. Die Firma ATLAS lädt alle Preinsfelder dazu
herzlich ein.

Seitens der Gemeinde darf ich mich bei der Wohnbauge-
nossenschaft ATLAS, vor alle bei Prokurist Gerald Pichler
für die Berücksichtigung unserer Wünsche und die gute
Zusammenarbeit bedanken!
Besuchen Sie das Fest und begrüßen Sie mit uns die
neuen Einwohner von Preinsfeld!

Ab September 2017 wird auch im Kindergarten Siegen-
feld eine Nachmittagsbetreuung angeboten.
Es ist geplant im Kindergarten Siegenfeld eine Kleinkin-
derbetreuung von max. 4 Kindern im Alter von 1 Jahr bis
2,5 Jahren einzurichten. Die Leitung dieser Kleinkinder-
betreuung wird Frau Renate Wachsenegger überneh-
men.

Unser Radwegplaner, Herr Ing. Paikl hat uns einen Gesamtentwurf über den Radweg, die Ortsdurchfahrt
Sattelbach betreffend, vorgelegt. In diesem Plan ist eine völlige Neugestaltung der Ortsdurchfahrt 
vorgesehen. Dabei wird sehr viel Wert auf die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner gelegt. 
(Geschwindigkeitsreduktion, Parkmöglichkeiten usw.). Derzeit stehe ich noch in Verhandlungen mit
Grundeigentümern um dieses Projekt umsetzen zu können. Ebenso mit der Straßenverwaltung und
dem Land NÖ, um die finanziellen Mittel, die wir für ein so großes Projekt brauchen, zu erhalten.

Endlich ist es uns auch gelungen bei der lange geforderten Geschwindigkeitsbeschränkung Hofwiese
einen Erfolg zu verbuchen. Nach Intervention bei der Landeshauptfrau Mag. Mikl-Leitner konnten wir
eine Geschwindigkeitsbeschränkung durchsetzen. Mit Hilfe der Polizei Alland werden wir besonders auf
die Einhaltung achten.

Die Gemeinde und die Dorferneuerung NÖ laden alle Bewohner von Heiligenkreuz, den Katastralge-
meinden Siegenfeld, Sattelbach, Preinsfeld, Füllenberg usw. herzlich zum 1. Dorfgespräch am 21. Sep-
tember 2017 im Stiftsgasthof Heiligenkreuz ein. Hier wollen wir uns zB über die Dorfplatzgestaltung in
Heiligenkreuz aber auch über andere Projekte, die in den nächsten Jahren in der gesamten Gemeinde
umgesetzt werden können, austauschen und besprechen.
Es wird vorerst 3 Dorfgespräche geben: Termine im Blattinneren. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, und
bringen Sie Ihre Wünsche und Anregungen ein, damit wir gemeinsam unsere Dörfer schöner gestalten
können.
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In der letzten Zeit gab es wieder vermehrt Beschwerden über Verschmutzungen durch Hundekot. Jeder
Hundehalter ist verplichtet, die Exkremente seines Hundes unverzüglich zu entfernen und zu entsorgen.
Bitte verwenden Sie die zur Verfügung gestellten Hundesackerl. Weiters besteht im Siedlungsgebiet 
Leinen- oder Maulkorbpflicht.

Ich möchte alle Grundstücksbesitzer ersuchen Äste und Sträucher, welche auf öffentliche Flächen
(Straße oder Gehsteig) hinausragen zu entfernen, damit diese gleich mit dem Häckseldienst abtrans-
portiert werden können.

Abt Maximilian hat mit der Errichtung der „Lourdes
Grotte“ nicht nur einen sehr schönen und besinnli-
chen Ort zur Marienanbetung geschaffen, sondern
auch einen wesentlichen Beitrag zu einer positiven
Ortsraumgestaltung geleistet. Danke für die Bemü-
hungen und das Engagement für unsere Gemeinde!

Abschließend darf ich Ihnen noch zur Kenntnis brin-
gen, dass mit dem 59. Platz beim Bonitäts-Ranking
der 250 Topgemeinden in Österreich die Gemeinde
Heiligenkreuz mit Abstand die beste Gemeinde im
Bezirk Baden ist. Auf dieses Ergebnis können wir
glaube ich zu Recht stolz sein.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst!

Herzlichst Ihr Bürgermeister

WAHLZEITEN FÜR NRW 2017
15. Oktober 2017

SPRENGEL 1
Heiligenkreuz, Volksschule 07:30 - 13:00 Uhr

SPRENGEL 2
Siegenfeld, Gemeindehaus 08:00 - 12:00 Uhr

Lourdes-Grotte

Heiligenkreuzer Treffen der Musikkapelle in Sveti
Kriz  (Kroatien)
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Am 15. Oktober  wird   gewählt. Unsere „Amtliche

Wahlinformation“   erleichtert   das   gesamte   Pro-

zedere  der  Abwicklung   –   für Sie und für die Ge-

meinde. 

Wir    möchten    seitens    der    Gemeinde    unsere
Bürgerinnen    und    Bürger    bei    der    bevorste-
henden Nationalratswahl optimal unterstützen.
Deshalb werden wir Ihnen in den nächsten Tagen
eine   „Amtliche   Wahlinformation   -   Nationalrats-
wahl 2017“ zustellen. Achten Sie daher bei all der
Papierflut, die anlässlich der Wahl bundesweit (an
einen Haushalt) verschickt wird, besonders auf un-
sere Mitteilung (siehe Abbildung). Diese ist nämlich
mit Ihrem Namen personalisiert und beinhaltet
einen Zahlencode für die Beantragung einer Wahl-
karte im Internet und einen schriftlichen Wahlkar-
tenantrag mit Rücksendekuvert. Doch was ist mit
all dem zu tun? 

Zur Wahl im Wahllokal bringen Sie den personali-
sierten Abschnitt mit. Damit erleichtern Sie die
Wahlabwicklung, weil wir nicht mehr im Wählerver-
zeichnis suchen müssen. 

Werden Sie am Wahltag nicht  in Ihrem Wahllokal
wählen können, dann beantragen Sie am besten
eine Wahlkarte für die Briefwahl. Nutzen Sie dafür

bitte das Service in unserer „Amtlichen Wahlinfor-
mation“, weil dieses personalisiert ist. Nun drei
Möglichkeiten: Persönlich in der Gemeinde,
schriftlich mit der beiliegenden personalisierten
Anforderungskarte mit Rücksendekuvert oder
elektronisch im Internet. Mit dem personalisierten
Code auf unserer Wählerverständigungskarte in
der „Amtliche Wahlinformation“ können Sie rund
um die Uhr auf www.wahlkartenantrag.at Ihre
Wahlkarte beantragen. 

Unsere   Tipps:
Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig!
Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt
werden! Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche
und Online-Anträge ist der 11. Oktober 2017. Je
nach Antragsart erfolgt die Zustellung zumeist mit-
tels eingeschriebener Briefsendung auf Ihre ange-
gebene Zustelladresse. Die Wahlkarte muss
spätestens am 15. Oktober 2017, 17 Uhr, bei der
zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. Sie
haben die Möglichkeit, die Wahlkarte am Wahltag
bei jedem geöffneten Wahllokal, das Wahlkarten
entgegenimmt, abzugeben.

Wahlservice zur Nationalratswahl 2017
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Bei der Verkehrsbund Ost Region (VOR) beginnt
nun die Evaluierungsphase für die geplante Fahr-
planumstellung. Laut Auskunft der VOR soll der
neue Fahrplan 2019 in Kraft treten.  

Es ist uns ein dringendes Bedürfnis hier Verbesse-
rungen zu erreichen, eine gute Anbindung unserer
Ortsteile an Baden ist das Ziel. Wir möchten bei der
Erstellung des neuen Fahrplans in unserer Region
mitreden und dafür benötigen wir Ihre Mitarbeit.
Bitte lassen Sie uns wissen, wo und wann Busse
fehlen. Natürlich ist es unrealistisch, alle 15 oder
30 Minuten einen Bus von Baden in unsere Orte
und retour zu verlangen, aber große – leider jetzt
bestehende – Lücken von mehreren Stunden sollte
es unserer Meinung nach im neuen Fahrplan nicht
mehr geben.
Vielleicht sind Ihnen auch  Kurse aufgefallen, die
nicht genutzt werden. Bitte lassen Sie uns auch

diese  Information  zukommen,  dies  ist  für  die
zukünftige Planung ebenfalls wichtig. 
Wir werden Ihre Wünsche und Anregungen sam-
meln, anschließend an die VOR herantragen und
nicht locker lassen, damit unsere Anregungen auch
umgesetzt werden!

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an 
gemeinde@heiligenkreuz.gv.at 

oder 
kredor2@gmail.com

Danke!

GR Mag. Doris Kretschmer

GR Matthäus Schwalm

Bitte um Mithilfe: Evaluierung für den neuen 

Bus-Fahrplan

Wenn Astwerk oder Baum-
schnittgut in Ihrem Garten an-
fällt, haben Sie die Möglichkeit,
dieses abtransportieren zu las-
sen. Tragen Sie dieses an Ihrer
Grundstücksgrenze an einer zu-
gänglichen Stelle, gut sichtbar,

zu einem Haufen zusammen.
Dabei darf aber der Fußgängerverkehr bzw. der 
öffentliche Verkehr nicht behindert oder gefährdet
werden.
Sämtliche Häckselgut-Ansammlungen im Gemein-
degebiet, welche bis zum o. a. Datum bereit liegen,
werden mit einem LKW abgeholt.                             
Es würde uns auch sehr helfen, falls die Möglich-
keit besteht, wenn Sie das Häckselgut von 

mehreren Haushalten auf gemeinsame Haufen 
zusammenlegen würden.

Eine Anmeldung ist NICHT mehr erforderlich!

Im Schnittgut dürfen keine Fremdstoffe (Metalle,
Erde, Grasschnitt, Blumen, sonstiger Abfall)
enthalten sein.
Die Stärke des Astwerkes darf maximal 10cm im
Durchmesser betragen.

Das Häckselservice ist kostenlos. Es kann 
jedoch nur  Astwerk in dem Umfang gehäckselt
werden, wie es beim normalen Rückschnitt im 
Garten anfällt.

Wir bitten um Verständnis, dass über den genauen Zeitpunkt der Abholung des Häckselgu-
tes keine genauen Angaben gemacht werden können, da dies jeweils vom Arbeitsaufwand

bei anderen Mitbürgern abhängig ist.

Abholung von Häckselgut
ab 2. November 2017

wird das Häckselgut abgeholt
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Ferienspiel 2017

10



11



12

Frost und Eis bringen nicht nur Winterfreuden.
Mancher Haus -oder Wohnungseigentümer erin-
nert sich mit Schrecken an vereiste  Wasseran-
schlüsse,  Wasserzähler  oder -leitungen.
Hier gilt: "Vorbeugen ist besser als Auftauen!"
Unsere Tipps sollen Ihnen helfen, Haus und 
Wohnung winterfit zu machen:
Der Winter steht vor der Türe!
Machen  Sie  einen  Rundgang  durch  Ihr Haus
und drehen Sie alle Raumthermostate,  auch  in
wenig  benutzten  Räumen,  auf Frostschutzfunk-
tion.  Kältebrücken  im  Bereich der Hausinstallation
sollten unbedingt vermieden  werden,  d.h.  Türen,
Fenster, Lichtschächte  und  andere  Öffnungen,
die nach draußen führen, dürfen nicht ständig 
geöffnet oder gekippt sein. Lüften Sie, indem Sie
die Fenster kurze Zeit weit öffnen.
Wichtig: Nicht alle Gebäude- und Hausratversi-
cherungen  kommen  für  Frostschäden auf!
Hof und Garten
Entleeren Sie alle Leitungen, die nach draußen 
führen. Um das Anfrieren und damit die Beschädi-
gung  von  Dichtungen  zu  vermeiden, sollten Sie
die Wasserhähne der entleerten Leitungen offen
lassen.
Garage, Keller, Nutzraum
Packen Sie Apparaturen, Wasserzähler und Leitun-

gen  in  wärmedämmendes  Material, wie z.B.
Schaumstoff oder Holzwolle. Dichten Sie Fenster
und Türen in den Räumen, in  denen  sich  
Wasserleitungen  und  Wasserzähler  befinden,
ab.  Vor  allen  Dingen, wenn diese frei liegen. 
Tauschen Sie zerbrochene  Fensterscheiben
rechtzeitig  aus oder kleben Sie die beschädigten
Scheiben mit dicker Folie zu.
Achtung: 
Der  Wasserzählerschacht  bzw. der Absperrhahn
muss immer frei zugänglich bleiben, damit man
sich im Notfall nicht erst  durch  Berge  von  alten
Haushaltsgegenständen kämpfen oder den
Schacht erst vom Schlamm befreien muss!
Sie fahren in die Ferien und zu Hause ist 
Winter!
Wenn  Sie  bei  Ihrer  Heimkehr  keine  böse 
Überraschung  erleben  möchten,  weil  die Rohre
plötzlich zugefroren sind, dann denken Sie bitte
daran: "Niemals ganz die Heizung abstellen!"
Weitere  vorbeugende  Maßnahmen:  "Vor der  
Abreise  den  Haupthahn  sperren,  alle Hähne
öffnen und sämtliche Leitungen leer laufen lassen."
Es ist passiert - die Leitung ist zugefroren!
Ist das Unglück passiert und doch eine Leitung  
zugefroren,  dann  schließen  Sie  bitte sofort  den
Haupthahn  und  rufen  einen Installateur.

Wasserzähler und -leitungen vor Frost schützen!
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Spenden an Freiwillige Feuerwehren sind absetzbar!
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GEMEINDE HEILIGENKREUZ 

Hauptstraße 7 

2532 Heiligenkreuz 

T: +43 (0) 2258 / 8720 

F: +43 (0) 2258 / 8721 

E: gemeinde@heiligenkreuz.gv.at 

www.heiligenkreuz.at
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